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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1990

Norm

ABGB §863 J

ABGB §983

ABGB §1400 C

Rechtssatz

Der Umstand, daß die Bank eine vertragswidrige Kontoüberziehung durch längere Zeit zugelassen hat, läßt noch nicht

den im Sinne des § 863 ABGB zwingenden Schluß zu, daß sie den bisher schriftliche :xierten Kreditrahmen in einer die

Bank verpflichtenden Weise erhöht habe.
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